
Donnerstag, 2. Oktober 2025	�  Nr. 20

DIETERSHEIM

�!�L�T�H�E�I�M�æ�s�æ�"�E�E�R�B�A�C�H�æ�s�æ�$�I�E�T�E�R�S�H�E�I�M�æ�s�æ�$�O�T�T�E�N�H�E�I�M�æ�s�æ�(�A�U�S�E�N�H�O�F�æ�s�æ�/�B�E�R�
�æ�U�N�D�æ�5�N�T�E�R�R�O�”�B�A�C�H�æ�s�æ�7�A�L�D�D�A�C�H�S�B�A�C�H

�-�I�T�T�E�I�L�U�N�G�S�B�L�A�T�T 

�D�E�R�æ�'�E�M�E�I�N�D�E

�������������������������

Aus der öffentlichen Sitzung  
vom 24. September 2025
Der Bürgermeister eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung 
und begrüßt alle Anwesenden. Er stellt fest, dass ordnungs- 
und fristgerecht geladen wurde. Die Anwesenheitsmehrheit ist 
mit zehn Mitgliedern gegeben.
Der Gemeinderat genehmigt das öffentliche Protokoll der 
Sitzung vom 27.08.2025.

Bekanntgaben des Bürgermeisters
Regionalbudget 2025/2026:
Anträge können vom 29.09. bis 21.11.2025 gestellt werden.
Die Umsetzung startet nach Vertragsschluss, frühestens am 
01.01.2026.
Meldungen an Frau Pöschl von der Kommunalen Allianz Neu-
stadt & Land oder an den Bürgermeister.

Feststellung der Niederlegung des Gemeinderatmandates 
von Frau Ulrike Taukert
Frau Ulrike Taukert hat mit Schreiben vom 28.08.2025 die 
Niederlegung ihres Mandates für den Gemeinderat der 
Gemeinde Dietersheim erklärt.
Der Gemeinderat stellt die Niederlegung des Gemeinderats-
mandates von Frau Ulrike Taukert fest.

Feststellung und Vereidigung des Listennachfolgers 	  
von Frau Ulrike Taukert als Gemeinderatsmitglied
Entsprechend der Niederschrift über die Sitzung des Wahlaus-
schusses zur Feststellung des abschließenden Ergebnisses 
der Wahl des Gemeinderats am 15.03.2020 ist aus der Liste 
Bündnis 90/Die Grünen Frau Ute Wolf aus Dietersheim die erste 
Listennachfolgerin für Frau Ulrike Taukert.
Frau Ute Wolf hat mit Schreiben vom 08.09.2025 formgerecht 
erklärt, dass sie die Annahme des Ehrenamtes ablehnt.
Die zweite Listennachfolgerin aus der Liste Bündnis 90/Die 
Grünen ist Frau Güler Kronast aus Oberroßbach. Frau Kronast 
hat mit Schreiben vom 09.09.2025 formgerecht erklärt, dass sie 
die Annahme des Ehrenamtes ablehnt.
Der Gemeinderat stellt die Ablehnung für die erste Listennach-
folgerin aus dem Wahlvorschlag Bündnis 90/Die Grünen von 
Frau Ute Wolf fest.
Der Gemeinderat stellt die Ablehnung für die zweite Listen-
nachfolgerin aus dem Wahlvorschlag Bündnis 90/Die Grünen 
von Frau Güler Kronast fest.

Die dritte Listennachfolgerin aus der Liste Bündnis 90/Die 
Grünen ist Frau Sylvia Hörtreiter aus Altheim. Sie ist zur Über-
nahme des Gemeinderatsmandat bereit und hat die Annahme-
erklärung unterzeichnet.
Der Gemeinderat stellt fest, dass die dritte Listennachfolgerin 
aus dem Wahlvorschlag Bündnis 90/Die Grünen, Frau Sylvia 
Hörtreiter, in den Gemeinderat der Gemeinde Dietersheim 
nachrückt.

Vereidigung von Frau Sylvia Hörtreiter  
als Gemeinderatsmitglied
Frau Sylvia Hörtreiter wird gemäß Art. 31 Abs. 4 GO vereidigt.
Der erste Bürgermeister spricht die Eidesformel vor, die Frau 
Hörtreiter nachspricht.
Der erste Bürgermeister begrüßt Frau Sylvia Hörtreiter am 
Ratstisch und überreicht ihr die Einladung zur Sitzung.
Bauanträge
Zu folgenden Bauanträgen erteilt der Gemeinderat sein Einver-
nehmen:
•	 Bauvoranfrage: Errichtung eines Wohnhauses, Im Dorffeld, 

Fl. Nr. 371/1 der Gemarkung Dottenheim,
•	 Antrag auf Vorbescheid: Errichtung eines Bungalows, Fl. Nr. 

53 der Gemarkung Walddachsbach,
•	 Isolierte Befreiung: Errichtung einer Garage, Im Dorffeld, Fl. 

Nr. 371/4 der Gemarkung Dottenheim.

Allgemeine Gemeinde- und Landkreiswahlen 2026: 
Bestellung eines Wahlleiters und stellv. Wahlleiters für die 
Gemeindewahlen
Am 08. März 2026 finden die Allgemeinen Gemeinde- und 
Landkreiswahlen in Bayern statt. In der Gemeinde Dietersheim 
werden der Gemeinderat und ein berufsmäßiger Bürgermeister 
gewählt.
Gemäß Art. 5 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes 
beruft der Gemeinderat einen der Bürgermeister, ein Rats-
mitglied oder eine Person aus dem Kreis der Bediensteten 
der Gemeinde zum Wahlleiter für die Gemeindewahlen. 
Nicht berufen werden können Personen, die bei der Wahl als 
Kandidaten aufgestellt werden oder eine Aufstellungsver-
sammlung leiten usw..
Der Wahlleiter ist, wie die übrigen Wahlorgane, nicht an 
Weisungen der übrigen Gemeindeorgane gebunden.
Es wird vorgeschlagen, wie bisher in der Gemeinde üblich, 
Mitarbeiter aus der Gemeindeverwaltung zu berufen, nämlich 
Herrn Simon Friedrich zum Wahlleiter und Frau Alisa Kern als 
Stellvertreterin.
Der Gemeinderat Dietersheim beruft Herrn Simon Friedrich aus 
der Gemeindeverwaltung zum Wahlleiter und Frau Alisa Kern 
zur stellv. Wahlleiterin für die Gemeindewahlen.



Gemeinde Dietersheim	 - 2 -	 Nr. 20/25
Viele der Arbeiten an den Grünflächen und Gräben wurden 
früher wie selbstverständlich von Anliegern übernommen.
Überall heißt es von Seiten der großen Politik, dass die Maß-
stäbe und Anforderungen an die öffentliche Hand zurück-
gefahren werden müssen, da die Steuereinnahmen deutlich 
zurück gehen werden. Zudem muss Dietersheim auch seine 
Größe im Blick behalten. Dietersheim ist keine Stadt mit einer 
Stadtgärtnerei oder einem Bauhof mit 20 Mitarbeitern. Jeder 
Bauhofmitarbeiter ist und wird vielseitig eingesetzt und ist nicht 
nur für eine Tätigkeit zuständig.
Über die letzten Jahre hat sich „eingeschlichen“, dass die 
Gemeinde weit mehr Straßen im Winterdienst räumt und streut, 
als sie rechtlich dazu verpflichtet wäre.
Wohngebiete und Anliegerstraßen, die keine Busstrecke sind, 
sollen gemäß dem neuen Plan nicht mehr vom Bauhof geräumt 
oder gestreut werden. Genauso soll das Räumen und Streuen 
von nicht verkehrswichtigen Orts- und Gemeindeverbindungs-
straßen entfallen.
Die Gemeinde hat durch Verordnung die Räum- und Streu-
pflicht an den innerörtlichen Gehwegen an die Anlieger über-
tragen. Die betroffenen Flächen sind die für den Fußgängerver-
kehr bestimmten, befestigten und abgegrenzten Teil der Straße 
(Gehweg) oder in Ermangelung einer solchen Befestigung oder 
Abgrenzung, die dem Fußgängerverkehr dienenden Teil am 
Rande der öffentlichen Straße mit einer Breite von einem Meter 
(wenn es keinen Gehweg gibt).
Die Gemeinde veröffentlicht jedes Jahr die wesentlichen 
Pflichten, die gemäß der Verordnung den Anliegern obliegen. 
Die Verordnung kann jederzeit auf der Homepage der 
Gemeinde oder im Rathaus eingesehen werden. Mit Über-
tragung gewisser Pflichten zur Reinhaltung der Straßen/Geh-
wege und Sicherung der Gehbahnen im Winter obliegt den 
Anliegern schon immer eine gewisse Verantwortung.
Rechtliche Einordnung:
Die Straßenverkehrssicherungspflicht umfasst auch den 
Winterdienst für die öffentlichen Straßen. Sie ist als öffentlich-
rechtliche Pflicht ausgestaltet und obliegt regelmäßig dem 
Straßenbaulastträger, also der Gemeinde.
Die Gemeinde hat zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung, im Rahmen Ihrer Leistungsfähig-
keit, die öffentlichen Straßen zu räumen und zu streuen. Der 
Umfang des Winterdienstes hängt von der Straße und ihrer 
Bedeutung ab. Innerorts sind verkehrswichtige und zugleich 
gefährliche Strecken zu streuen. Das sind Hauptverkehrs-
straßen, Schulwege, Gewerbegebiete und gefährliche Stellen 
wie z.B. bei scharfen Kurven, Straßenkreuzungen und Gefälle-
strecken. Außerdem sind die verkehrswichtigen Fußwege zu 
streuen. Außerorts ist die Verpflichtung zum Streuen bei ver-
kehrswichtigen Straßen auf besonders gefährliche Bereiche 
beschränkt. Das sind Stellen, an denen die Gefahr eines Unfalls 
nahe liegt, auch wenn der Verkehrsteilnehmer vorsichtig fährt.
Um eine ordnungsgemäße Erfüllung des Winterdienstes 
sicherzustellen, wurde ein sog. Räum- und Streuplan erstellt. 
Dieser legt die Organisation des Winterdienstes fest sowie die 
Straßen, die der Dringlichkeitsstufe entsprechen. Hier wurden 
vor allem die Busstrecken der Schulbusse berücksichtigt. 
Kreisstraßen werden durch den Kreisbauhof betreut. Straßen 
welche gern als Abkürzung genutzt werden, wie z.B. die Ver-
bindungsstraße zwischen Beerbach und Walddachsbach oder 
auch der Betonweg gegenüber dem EKA-Gelände gelten nicht 
als verkehrswichtige Straßen. Auch Orts- oder Gemeindever-
bindungsstraßen, die keine Busstrecke sind, zählen nicht zu 
den verkehrswichtigen Straßen und sollen zukünftig grundsätz-
lich nicht mehr geräumt und gestreut werden.
Verkehrsflächen, welche nicht der Dringlichkeitsstufe ent-
sprechen, können weiterhin im Rahmen von freien Kapazitäten 
oder bei besonders gefährlicher Eisglätte mit gestreut werden.
Die Priorisierung liegt jedoch auf den verkehrswichtigen 
Strecken, also vor allem der Schulbusstrecke.
Die Winterdiensteinsätze des Bauhofs werden in einem digital 
geführten Streubuch dokumentiert.
Der Gemeinderat beschließt den Räum- und Streuplan in der 
Fassung vom 24.09.2025 samt Anlagen. Der Räum- und Streu-
plan soll im Mitteilungsblatt veröffentlicht werden.

Aufstellung eines Winterdienstplans  
für das Gemeindegebiet Dietersheim
Die Organisation des Winterdienstes in der Gemeinde Dieters-
heim basiert seit langem auf einem klar geregelten Ablauf. 
Hauptaugenmerk wurde und wird auch in Zukunft auf das 
rechtzeitige Streuen der Schulbus- und Schulgehwege (Haupt-
verkehrsstrecken) durch den Bauhof gelegt. Hintergrund für 
die Erstellung eines neuen Winterdienstplanes ist: Es wird 
nicht einfacher für die Gemeinde in den kommenden Jahren 
einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Die Gemeinde 
hat nur die Möglichkeit Einnahmen zu erhöhen oder Ausgaben 
zu senken. Die Einnahmen zu erhöhen, würde für die Bürger 
und Unternehmen z.B. eine höhere Grundsteuer bedeuten. Da 
dies vermieden werden soll, müssen auch die laufenden Aus-
gaben, wie z.B. für den Winterdienst unter die Lupe genommen 
werden. Die Gemeinde hat 40 km Gemeindestraßen zu unter-
halten, Entwässerungsgräben und Grünflächen zu pflegen. 
Auch bei den Grünflächen soll die Pflege vorrangig auf ver-
kehrswichtiges Straßenbegleitgrün fokussiert werden, wie 
in der letzten Sitzung angesprochen und im Mitteilungsblatt 
berichtet. Dazu kommt der Gebäudeunterhalt der vielen 
gemeindlichen Gebäude, besonders hervorzuheben natür-
lich die Grundschule, der Kindergarten und die Kinderkrippen. 
Auch der Winterdienst ist ein Kostenfaktor. Jährlich bestellt 
die Gemeinde Streusalz für ca. 4.000 €, die Maschinen- und 
Arbeitsstunden noch gänzlich außer Acht gelassen.

Gemeindeverwaltung Dietersheim
Hauptstraße 7, 91463 Dietersheim
Telefon: 09161 66222-0 - Fax: 09161 66222-9
E-Mail: gemeinde@dietersheim.de - www.dietersheim.de

Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes:
Montag - Mittwoch:	 08.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag: 	 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag:	 08.00 - 11.00 Uhr

Bis auf Frau Schacher, Frau Graf und Frau Detzel sind 
alle Mitarbeiter des Rathauses: Mo – Do 8 Uhr bis 16 Uhr, 
Freitag 8 Uhr bis 12 Uhr zu erreichen.

Allgemeine Sprechstunde des Bürgermeisters:
nur nach Vereinbarung

So sind wir zu erreichen:
Melde- u. Passamt,	 Frau Schacher	 66222-11
Rente, Mitteilungsblatt	 Zu den Öffnungszeiten des
	 Einwohnermeldeamtes
Melde- u. Passamt,	 Frau Graf	 66222-12
Gewerbeamt,	 Zu den Öffnungszeiten des
Friedhofsverwaltung	 Einwohnermeldeamtes
Kasse, Grundsteuer,	 Frau Ebert	 66222-13
Verbrauchsgebüren
Bauamt,	 Frau Kern	 66222-14
öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Kämmerei	 Frau Müller	 66222-17
Hauptamt, Ortsrecht,	 Herr Friedrich	 66222-21
Wahlen		
Personalwesen	 Frau Detzel	 66222-22
	 Mo – Fr vormittags
Bauhofbereitschaft:� 0152 57283054
Nachbarschaftshilfe		  0176 41697172

Notdienste
Rettungsdienst/Feuerwehr	 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst	 116117
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Maßstab 1:10000
Erstellt am: 18.09.2025
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Maßstab 1:10000
Erstellt am: 18.09.2025

Maßstab 1:10000
Erstellt am: 18.09.2025
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Stellplatzsatzung  
der Gemeinde Dietersheim
Der Gemeinderat hat die gemeindliche Stellplatzsatzung in der 
Sitzung am 21.05.2025 beschlossen.
Die Satzung wurde im Mitteilungsblatt Nr. 11 am 29.05.2025 
bekanntgemacht. Diese ist zum 01.10.2025 in Kraft getreten 
und ab sofort für zukünftige Bauvorhaben anzuwenden.
Der Satzungstext, samt Anlage ist in diesem Mitteilungsblatt 
noch einmal zur Information abgedruckt.

Stellplatzsatzung

Satzung der Gemeinde Dietersheim  
über die Herstellung von Stellplätzen und 

Garagen für Kraftfahrzeuge
vom 21. Mai 2025

Die Gemeinde Dietersheim erlässt auf Grund des Art. 23 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796 ff.), 
zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 
2024 (GVBl. S. 573 ff.), Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen 
Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
August 2007 (GVBl. S. 588 ff) die zuletzt durch die §§ 12 und 
13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und 
durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 
619) geändert worden ist, folgende Satzung:

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder 
Nutzungsänderung von Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 
1 BayBO im Gemeindegebiet Dietersheim.
Ausgenommen sind, wenn sie zu Wohnzwecken erfolgen, 
Nutzungsänderungen, der Ausbau von Dachgeschossen 
und die Aufstockung von Wohngebäuden im Sinne des 
Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO.

(2) Regelungen zu den Stellplatzzahlen in Bebauungsplänen 
oder anderen städtebaulichen Satzungen, die von den 
Regelungen dieser Satzung abweichen, haben Vorrang.

§ 2

Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen

(1) Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder 
Abfahrtsverkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, sind 
Stellplätze herzustellen. Bei der Änderung oder Nutzungs-
änderung von Anlagen sind Stellplätze herzustellen, 
wenn dadurch zusätzlicher Zu- oder Abfahrtsverkehr zu 
erwarten ist.

(2) Die Anzahl der zu errichtenden Stellplätze bestimmt sich 
aus der Anlage 1 zur Stellplatzsatzung der Gemeinde 
Dietersheim. Die Anlage 1 ist Bestandteil der Satzung. 
Ist eine Nutzung nicht in der Anlage aufgeführt, ist die 
Zahl der notwendigen Stellplätze in Anlehnung an eine 
vergleichbare Nutzung zu ermitteln.

(3) Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. 
Bei baulichen Anlagen, die unterschiedliche Nutzungs-
arten enthalten, wird die Zahl der notwendigen Stellplätze 
getrennt nach den jeweiligen Nutzungsarten ermittelt.

(4) Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine 
Dezimalstelle zu ermitteln und nach kaufmännischen 
Grundsätzen zu runden. Bei baulichen Anlagen mit 
mehreren Nutzungseinheiten oder unterschiedlichen 
Nutzungsarten erfolgt die Rundung erst nach Addition 
der für jede Nutzungseinheit und jede Nutzungsart not-
wendigen Stellplätze.

§ 3
Herstellung und Ablöse der Stellplätze

(1) Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stell-
plätze sind auf dem Baugrundstück oder auf einem 
geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks 
herzustellen. Bei Herstellung der Stellplätze auf einem 
geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks 
ist dessen Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem 
Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu 
sichern.

(2) Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei 
oder mehrere Nutzungen mit unterschiedlichen Geschäfts- 
oder Öffnungszeiten (Wechselnutzung) kann zugelassen 
werden, wenn sichergestellt ist, dass keine Über-
schneidungen der Benutzung des Stellplatzes auftreten 
und keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr in der 
Umgebung zu erwarten sind.

(3) Soweit die Unterbringung der Stellplätze, die herzustellen 
sind, auf dem Baugrundstück oder in Nähe des Baugrund-
stücks nicht möglich ist, kann die Verpflichtung nach § 
2 in besonderen Einzelfällen auf Antrag auch dadurch 
erfüllt werden, dass die Kosten für die Herstellung der not-
wendigen Stellplätze in angemessener Höhe gegenüber 
der Gemeinde (Ablösevertrag) übernommen werden.

§ 4
Anforderung an die Herstellung

(1) Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen 
Anforderungen der Verordnung über den Bau und Betrieb 
von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stell-
plätze vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

(2) Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in 
Abhängigkeit der beabsichtigten Nutzung herzustellen. Es 
gilt Art. 7 BayBO.

§ 5
Abweichung

Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können 
Abweichungen zugelassen werden.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Oktober 2025 in Kraft.
Gemeinde Dietersheim
Dietersheim, 22.05.2025
gez. Jürgen Meyer
Erster Bürgermeister
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(Angelehnt an die Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) vom 30. November 1993 (GVBl. S. 910, BayRS 2132-1-4-B), 
die zuletzt durch § 11 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 5 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2024 (GVBl. S. 619) geändert worden ist.)

Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze hiervon für 
Besucher 
in%

1. Wohngebäude
1.1 Gebäude mit Wohnungen 1 Stellplätze je Wohnung, bei Mietwoh- 

nungen, für die eine Bindung nach dem 
Bayerischen Wohnraumförderungsgesetz 
besteht, 0,5 Stellplätze

1.2 Kinder-, Schüler- und Jugendwohnheime 1 Stellplatz je 20 Betten,
mindestens 2 Stellplätze

1.3 Studentenwohnheime 1 Stellplatz je 5 Betten

1.4 Schwestern-/ Pflegewohnheime, 
Arbeitnehmerwohnheime u. ä.

1 Stellplatz je 4 Betten

1.5 Altenwohnheime, Altenheime, 
Langzeit- und Kurzzeitpflegeheime, 
Tagespflegeeinrichtungen u. ä.

1 Stellplatz je 15 Betten bzw. Pflegeplätze, 
mindestens 2 Stellplätze

50

1.6 Gemeinschaftsunterkünfte für 
Leistungsberechtigte nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz

1 Stellplatz je 30 Betten,
mindestens 2 Stellplätze

2. Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und 
Praxisräumen

2.1 Büro- und Verwaltungsräume allgemein 1 Stellplatz je 40 m2 NUF1

2.2 Räume mit erheblichem Besucherverkehr
(Schalter-, Abfertigungs- oder Beratungs- 
räume, Arztpraxen und dergl.)

1 Stellplatz, je 30 m2 NUF1

3. Verkaufsstätten
3.1 Läden 1 Stellplatz je 40 m2 Verkaufsfläche für 

den Kundenverkehr

3.2 Waren- und Geschäftshäuser (einschließ- 
lich Einkaufszentren, großflächigen Einzel- 
handelsbetrieben)

1 Stellplatz je 40 m2 Verkaufsfläche für 
den Kundenverkehr

4. Versammlungsstätten (außer Sport- 
stätten), Kirchen

4.1 Versammlungsstätten von überörtlicher
Bedeutung (z. B. Theater, Konzerthäuser, 
Mehrzweckhallen)

1 Stellplatz je 5 Sitzplätze

4.2 Sonstige Versammlungsstätten (z. B. Licht- 
spieltheater, Schulaulen, Vortragssäle)

1 Stellplatz je 10 Sitzplätze

4.3 Kirchen 1 Stellplatz je 30 Sitzplätze

5. Sportstätten
5.1 Sportplätze ohne Besucherplätze 

(z. B. Trainingsplätze)
1 Stellplatz je 300 m2 
Sportfläche
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Anlage 1 zur Stellplatzsatzung der Gemeinde Dietersheim 2

Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze hiervon für 
Besucher 
in%

5.3 Turn- und Sporthallen 1 Stellplatz je 50 m2 Hallenflächen

5.5 Freibäder und Freiluftbäder 1 Stellplatz je 300 m2 Grundstücksfläche

5.6 Hallenbäder 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen
5.8 Tennisplätze, Squashanlagen o. ä. ohne 

Besucherplätze
2 Stellplätze je Spielfeld

5.10 Minigolfplätze 6 Stellplätze je Minigolfanlage
5.11 Kegel- und Bowlingbahnen 4 Stellplätze je Bahn

5.13 Fitnesscenter 1 Stellplatz je 40 m2 Sportfläche

6. Gaststätten und Beherbergungsbetriebe
6.1 Gaststätten 1 Stellplatz je 10 m2 Gastfläche

6.2 Spiel- und Automatenhallen, Billard-Salons, 
sonst. Vergnügungsstätten

1 Stellplatz je 20 m2 NUF1

mindestens 3 Stellplätze

6.3 Hotels, Pensionen, Kurheime und andere 
Beherbergungsbetriebe

1 Stellplatz je 6 Betten,
bei Restaurationsbetrieb Zuschlag nach 
den Nrn. 6.1 oder 6.2

6.4 Jugendherbergen 1 Stellplatz je 15 Betten
7. Krankenanstalten
7.2 Krankenanstalten von örtlicher Bedeutung 1 Stellplatz je 6 Betten 60
7.3 Sanatorien, Kuranstalten, 

Anstalten für langfristig Kranke
1 Stellplatz je 4 Betten 25

7.4 Ambulanzen 1 Stellplatz je 30 m2 NUF1

mindestens 3 Stellplätze
75

8. Schulen, Einrichtungen der 
Jugendförderung

8.1 Schulen, Berufsschulen, Berufsfachschulen 1 Stellplatz je Klasse,
zusätzlich 1 Stellplatz je 10 Schüler über 
18 Jahre

8.2 Hochschulen 1 Stellplatz je 10 Studierende
8.3 Tageseinrichtungen für Kinder 1 Stellplatz je 30 Kinder,

mindestens 2 Stellplätze

8.5 Jugendfreizeitheime und dergl. 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze

8.6 Berufsbildungswerke, Ausbildungs- 
werkstätten und dergl.

1 Stellplatz je 10 Auszubildende

9. Gewerbliche Anlagen
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Vorlage der Jahresrechnung für die Haushaltsjahre 2022 
und 2023
In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft 
nachgewiesen. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2022 und 
2023 werden durch die vorliegenden Rechenschaftsberichte 
von Frau Müller erläutert. Diese sollen einen groben Überblick 
über die abgelaufenen Jahre geben.
Die Jahresrechnungen für die Haushaltjahre 2022 und 2023 
werden an den Rechnungsprüfungsausschuss übergeben. Die 
Rechenschaftsberichte sind dem Protokoll beigefügt.

Bekanntmachung von Manövern
Beim Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim wurde 
angemeldet, dass Einheiten der amerikanischen Streitkräfte ein 
Manöver durchführen, von welchem auch der Landkreis Neu-
stadt a.d.Aisch-Bad Windsheim berührt wird:
Übungsart: Hubschrauberlandeübungen (einschließ-

lich Nachtlandungen)
Übungszeitraum: 01.10.2025 bis 31.10.2025
Betroffene 
Gemeindegebiete:

Markt Erlbach, Emskirchen, Gallmers-
garten, Obernzenn, Uffenheim, Bad 
Windsheim, Dietersheim

Die Bevölkerung wird gebeten, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppe fernzuhalten.
Entschädigungsansprüche für Flur- und Forstschäden, für 
Schäden an privaten Straßen und Wegen sowie für sonstige 
Schäden sind umgehend, jedoch spätestens innerhalb 
eines Monats nach Beendigung der Übung schriftlich bei 
der Gemeinde oder innerhalb von drei Monaten nach dem 
Zeitpunkt, in dem der Geschädigte von dem Schaden und 
der beteiligten Truppe Kenntnis erlangt hat, schriftlich bei der 
Schadensregulierungsstelle des Bundes anzumelden.
1. Schadensregulierungsstelle
Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben

Tel. 0911 99 26 10

Regionalbüro Süd 
Nürnberg

E-Mail: SRB-Sued@bundesimmobilien.
de

Rudolphstraße 28
90489 Nürnberg

Örtliche Rechnungsprüfung:  
Jahresrechnungen 2020 und 2021
Der Bürgermeister übergibt zu diesem Tagesordnungspunkt 
das Wort an das Ratsmitglied Thomas Billmann:
Am Mittwoch, dem 10. September 2025 traf sich der 
Rechnungsprüfungsausschuss im Beisein der Kämmerin und 
der Kassenverwalterin im Rathaus zur Prüfung der Haushalts-
jahre 2020 und 2021.
Die Prüfung erstreckte sich insbesondere auf folgende Punkte:

• Einnahmen und Ausgaben sind begründet und belegt
• Wirtschaftliches und sparsames Handeln
• Wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 
eingehalten
• Hätten Aufgaben auf andere Weise wirksamer erfüllt 
werden können

Feststellung der Jahresrechnungen 2020 und 2021
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Gemeinderates hat 
die Rechnungsunterlagen der Jahre 2020 und 2021 örtlich 
geprüft. Fragen, die sich im Rahmen dieser Prüfung ergeben 
hatten, konnten sofort an Ort und Stelle geklärt werden. 
Beanstandungen, die einer Erledigung bedürfen, haben sich 
keine ergeben.
Die Jahresrechnung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 
werden gemäß Art. 102 Abs. 3 GO wie folgt festgestellt:
Jahr Verwaltungshaus-

halt
Vermögenshaus-
halt

Gesamthaus-
halt

2020 4.870.349,32 1.714.213,25 6.584.562,57
2021 5.177.288,70 4.193.763,58 9.371.052,28

Entlastung gemäß Art. 102 Abs. 3 GO  
für die Jahre 2020 und 2021
Gleichzeitig beschließt der Gemeinderat, dem Bürgermeister 
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 Entlastung zu erteilen.
Genehmigung der außer- und überplanmäßigen Ausgaben 
2020 und 2021
Die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 angefallenen 
über- und außerplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsüber-
schreitungen) werden, soweit sie erheblich sind, hiermit gem. 
Art. 66 Abs. 1 GO genehmigt.
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Wichtig! Wichtig! Wichtig!
Ermittlung des Wasser- und Abwasserverbrauchs 
per Ablesebrief oder Online-Meldung
In dieser Woche wird jeder Eigentümer zur Ermittlung des 
Zählerstandes ein Ableseanschreiben erhalten. Die Wasser-
zähler sollen zeitnah abgelesen werden.
Die Mitteilung der Zählerstände ist wieder per Online-
Meldung möglich!
Der Zählerstand des Wasserzählers kann nach Erhalt des 
Ablesebriefs einfach und bequem per Online-Meldung über Ihr 
mobiles Endgerät per QR-Code oder über das Bürgerservice-
portal unter https://www.buergerserviceportal.de/bayern/
dietersheim/bsp_fis_webablesung gemeldet werden.
Der QR-Code befindet sich auf Ihrem Ablesebrief. Bitte 
nutzen Sie bevorzugt die Online-Meldung zur Zählerstand-
mitteilung! Wenn Sie die Online-Meldung nutzen, entfällt die 
Rückgabe des Ablesebriefs.
Tipp: Bitte halten Sie Ihr mobiles Endgerät zur Eingabe 
der Daten im Querformat, somit wird das Formular in voll-
ständiger Breite angezeigt!
Selbstverständlich können Sie uns das Antwortschreiben auch 
weiterhin per E-Mail (detzel@dietersheim.de), per Post oder 
über unseren Briefkasten zukommen lassen.
In diesem Mitteilungsblatt ist der Vordruck für die Mitteilung 
der Großvieheinheiten abgedruckt. Dieser Vordruck steht für 
Sie auch auf unserer Homepage unter https://www.dieters-
heim.de/fileadmin/Gemeinde_Dietersheim/Buergerservice_
und_Politik/Unser_Rathaus/Eigene_Formulare/Mitteilung_
der_Grossvieheinheiten.pdf zum Download zur Verfügung.
Wir bitten Sie, diesen Vordruck bei Bedarf ausgefüllt und unter-
schrieben bis zum 10.10.2025 bei der Gemeinde Dietersheim 
abzugeben.

2. Beschwerden bzgl. Flugbetrieb/Lärm
Deutsch-Amerikanische 
Verbindungsstelle

Tel. 0152 091 14 369

Frau Helga Moser
Katterbach Army 
Airfield
91522 Ansbach
und/oder
Luftwaffenamt Köln Tel. 0800 862 07 30 (gebührenfrei)
Abteilung Flugbetrieb 
in der Bundeswehr

Fax: 02203 908 27 76

Luftwaffenkaserne 
WAHN 501/11 E-Mail:

FLIZ@bundeswehr.org

Postfach 90 61 10
51127 Köln

3. Beschwerden bzgl. der festgelegten Landepunkte und 
Manöverschäden
Manöverbeauftragte 
der US-Army

Tel. 09641 70 587 0760 oder

Tel. 01577 19 18 155

Aus dem Rathaus

Fundsache
Gefunden wurde in Dietersheim eine Ladebox für kabellose 
Kopfhörer.
Der Besitzer kann sich gerne im Rathaus melden.

Wasserverlust im Hauptort Dietersheim
Bitte mögliche Schäden dringend bei der Gemeindever-
waltung melden!
Seit einiger Zeit stellen wir im Hauptort Dietersheim einen 
erhöhten Wasserverbrauch fest.
Bisherige Nachforschungen von unserer Seite ergaben keine 
Schäden im öffentlichen Netz. Wir möchten Sie bitten, in Ihrem 
häuslichen Bereich die Heizungsüberdruckventile, Toiletten-
spülungen, Gartenanschlüsse, Wasseruhren und ähnliche 
Geräte zu kontrollieren. Auffälligkeiten beim eigenen Haus-
anschluss oder bei öffentlichen Straßen, wie zum Beispiel 
Wassergeräusche oder feuchte Stellen, bitten wir uns zur 
Überprüfung mitzuteilen.
Melden Sie dies bitte bei der Gemeindeverwaltung unter 09161 
66222-0 oder gemeinde@dietersheim.de
Die Gemeinde Dietersheim bedankt sich herzlich für Ihre Mit-
hilfe!

Veranstaltungskalender 2026
Für das kommende Jahr 2026 möchten wir die geplanten Ver-
anstaltungstermine aller Vereine und Verbände zusammen-
fassen.
Um Überschneidungen zu vermeiden, bitten wir daher alle 
betreffenden Organisationen uns ihre geplanten Termine mit-
zuteilen. Hierzu erhalten aber auch alle Verantwortlichen noch 
gesondert eine Mail.
Rückmeldungen bitte postalisch oder per Mail bis zum  
31. Oktober 2026 an schacher@dietersheim.de.

Impressum
Mitteilungsblatt der Gemeinde Dietersheim
Redaktionsschluss ist jeweils Freitag der Vorwoche.
Erscheinungsweise: vierzehntäglich donnerstags in den 
geraden Kalenderwochen. Verteilung: an alle erreichbaren  
Haushalte des Verbreitungsgebietes.
Herausgeber, Druck und Verlag:
LINUS WITTICH Medien KG, Peter-Henlein-Straße 1,�  
91301 Forchheim, Tel.: 09191/7232-0; www.wittich.de
Verantwortlich für den amtlichen Teil: Der Erste Bürgermeister  
der Gemeinde Dietersheim, Jürgen Meyer, Hauptstr. 7, 
91463 Dietersheim, oder sein jeweiliger Vertreter im Amt. 
für den sonstigen redaktionellen Inhalt
und den Anzeigenteil: 
gemäß § 7 Abs.1 TMG: Geschäftsführer Christian Zenk in 
LINUS WITTICH Medien KG. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind die 
LINUS WITTICH Medien als Diensteanbieter nicht verpflichtet, 
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu über-
wachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine 
Rechtswidrigkeit hinweisen.
Im Bedarfsfall Einzelexemplare durch den Verlag zum Preis von 
€ 0,40 zzgl. Versandkostenanteil.

Für Text- und Anzeigenveröffentlichungen sowie Fremdbei-
lagen gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die 
z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste. Schadenersatzansprüche sind 
ausgeschlossen. Bei Nichtbelieferung ohne Verschulden des 
Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störungen des 
Arbeitsfriedens bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.
Urheberrechtshinweise:
Der Inhalt und das Layout dieser Webpräsentation sind urheber-
rechtlich geschützt. Nachdrucke und sonstige Verwendung jeg-
licher Art, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen 
schriftlichen Genehmigung des Verlages.Anzeige online aufgeben anzeigen.wittich.de
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Name, Vorname:   

Anschrift:   

Telefon:  

Finanzadresse (FAD): 
 

Bitte tragen Sie die Stückanzahl der Tiere nach dem 
Jahresdurchschnitt ein! 

 
 

Tiere Alter 

Anzahl Tiere 

Tränkung mit Fernwasser 
bzw. mit Wasser der eigenen 

Wasserversorgung (Walddachsbach) 

Tränkung 
über 

Brunnen-
wasser 

Pferde unter 
1 Jahr   

Rinder unter 
1 Jahr   

Schafe ohne Alters-
angabe   

Ziegen ohne Alters-
angabe   

Schweine über 
50 kg   

Schweine bis 
50 kg 

______:2=_____ 
Anzahl     :2=kl. VE 

 

Kleine VE Summe ____ : 5 (aufgerundet) = _____ 
Kl. VE                       Gr. VE 

 Berechnet 
Gemeinde!!! 

Pferde über 
1 Jahr   

Rinder über 
1 Jahr   

Große VE Summe   Berechnet 
Gemeinde!!! 

Gr. VE oben    Berechnet 
Gemeinde!!! 

 Gesamt   Berechnet 
Gemeinde!!! 

 
 
                                                                            -------------------------------------------------- 

Datum, Unterschrift des Landwirts 
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Termine auf einen Blick

Veranstaltungen in der Gemeinde - 
Oktober 2025
Freitag, den 3. Oktober 2025
Schützengilde Dietersheim – Schlachtschüssel
Schützenhaus Dietersheim – 11.00 Uhr
Donnerstag – Montag, den 9. – 13. Oktober 2025
Kirchweih Beerbach – Zeltkirchweih
Samstag, den 11. Oktober 2025
Tischtennis SC Dietersheim – inklusives Turnier in Koop. mit 
dem BVS Mittelfranken
Mehrzweckhalle Dietersheim – 9.00 Uhr – 17.00 Uhr
Sonntag, den 12. Oktober 2025
Kirchengemeinde – Kirchweihgottesdienst Beerbach – 9.30 Uhr
Kirchengemeinde – Kirchweihkonzertandacht Dottenheim – 
19.00 Uhr

Donnerstag, den 16. Oktober 2025
Kirchengemeinde – Kirchenkaffee
Gemeindezentrum Dietersheim – 14.30 Uhr
Sonntag, den 19. Oktober 2025
Hausenhof – Schwarzclown Matthias Romir
Novalis-Saal – 16.00 Uhr
Mittwoch, den 22. Oktober 2025
Gemeinde Dietersheim – Gemeinderatssitzung
Rathaus Dietersheim – 19.30 Uhr
Donnerstag – Montag, den 23. – 27. Oktober 2025
Kirchweih Altheim – Dorfhaus Altheim
Sonntag, den 26. Oktober 2025
Kirchengemeinde – Kirchweihgottesdienst Altheim
Marienkirche Altheim – 10.15 Uhr
Donnerstag – Montag, den 23. – 27. Oktober 2025
Kirchweih Dietersheim – Zeltkirchweih Hauptstraße
Montag, den 27. Oktober 2025
Schützengilde Dietersheim – Kerwamontag Frühschoppen
Schützenhaus Dietersheim – 10.00 Uhr

Kommunale Allianz - Veranstaltungskalender Oktober 2025

Regelmäßige Veranstaltungen/
Museen/Ausstellungen

Museen im Alten Schloss
Aischgründer Karpfenmuseum/Mark-
grafenmuseum/KinderSpielWelten und 

Schaudepot
Kontakt: Tel. 09161/6620905
Mi., Fr.-So. jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr, am Heimatfest-
Wochenende Samstag und Sonntag dann auch von 10.00 bis 
17.00 Uhr.
Aktuelle Sonderausstellung:
„Bilder einer Stadt“: Alte und neue Stadtansichten führen zu 
den schönsten Ecken Neustadts an der Aisch.
Druckstube im Schlosshof:
Jeden Freitag geöffnet von 14.00 - 16.00 Uhr.
BayernLab Neustadt a.d.Aisch im Brauhausareal
Kontakt: Tel. 09161/62297-00, E-Mail neustadt-aisch@
bayernlab.bayern.de
Di - Do von 10.00 bis 17.00 Uhr und nach Vereinbarung
Bayerisches Landesluftbildzentrum im Brauhausareal
Kontakt: Tel. 09161/ 82 802 99, www.bayerisches-landesluft-
bildzentrum.de
Di - Fr von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Feiertags geschlossen.
Jeden Freitag Kurzführungen um 15.30 Uhr (ca. 30 Minuten, 
ohne Anmeldung).
Bauernmarkt
Samstag, 8.00 - 12.30 Uhr am Neustädter Marktplatz.
Stadtführungen
Jeden Samstag offene Stadtführung! Treffpunkt um 11.00 
Uhr vor dem Rathaus, eine Anmeldung ist nicht nötig.
Jeden Montag
Boccia für alle
16.00 Uhr, Bocciabahn am Bleichweiher
Veranstalter: Seniorenrat Neustadt a.d.Aisch
Jeden Dienstag
BRK Seniorenyoga
Kurs 1: 9.00-10.00 Uhr, Kurs 2: 10.30-11.30 Uhr
Robert-Koch-Str. 2
Bitte freie Plätze telefonisch erfragen: 09161/887767
Veranstalter: BRK Kreisverband Neustadt an der Aisch – Bad 
Windsheim

„Walk & Talk – Offener Sprachtreff“
Deutsch lernen in entspannter Atmosphäre. Praxisnahe 
Sprachvermittlung, kulturelle Entdeckungen und Infos zu 
Behörden.
Offenes Angebot für alle, die ihre Deutschkenntnisse ver-
bessern möchten.
Jeden Dienstag im Caritas Freiwilligenzentrum „mach mit!“, 
Ansbacher Str. 6, 91413 Neustadt an der Aisch.
Anmeldung unter: integrationslotse@caritas-nea.de, Tel. 
09161 888940
Veranstalter: Caritas Freiwilligenzentrum „mach mit!“
BRK Seniorentreff
14.00-17.00 Uhr, An der Bleiche 1
Gemütliches Beisammensein und gute Gespräche bei Kaffee 
und selbstgemachtem Kuchen, keine Anmeldung erforderlich
Veranstalter: BRK Kreisverband Neustadt an der Aisch – Bad 
Windsheim
BRK Seniorengymnastik – Gemeinsam fit bleiben
14.00-15.00 Uhr, Robert-Koch-Str. 2
Veranstalter: BRK Kreisverband Neustadt an der Aisch – Bad 
Windsheim
Büchertauschbörse
Kostenlos mit Lesematerial eindecken oder selbst Bücher mit-
bringen!
14.00-16.00 Uhr, Freiwilligenzentrum „mach mit!“ der Caritas, 
Ansbacher Straße 6
Veranstalter: Caritas Freiwilligenzentrum „mach mit!“
Jeden Mittwoch
BRK Sitzgymnastik
10.00-11.00 Uhr
An der Bleiche 1
Bitte freie Plätze telefonisch erfragen: 09161/887767
Jeden Donnerstag
Liedertafel 1834 – Singstunde
17.00-18.30 Uhr, im Sitzungssaal der Kohlenmühle trifft sich 
unser Chor zum miteinander Singen und Üben für unsere Auf-
tritte
(meist noch mit anschl. geselligem Beisammensein in der 
Gastro). Herzliche Einladungebenso wie zum Schnuppern.
Jeden Freitag
Spielabend des Skat-Club „Die Aischgründer“
20.00 Uhr, Gasthaus Schützengarten
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1. Regionalliga Südost Heimspiel
19.00 Uhr, Dreifachturnhalle Schulzentrum
Helter Skelter
A Tribute to Classic Rock 60s-80s – LiveClassicRock
20.00 Uhr, NeuStadtHalle am Schloss
Veranstalter: Helter Skelter GBR
Sonntag, 5. Oktober 2025
Erntedankfest
10.15 Uhr Erntedankgottesdienst Stadtkirche
11.30 Uhr Gottesdienst für Groß und Klein mit dem Louise-

Scheppler-Kindergarten, Stadtkirche
Nach den Gottesdiensten lädt der CVJM traditionell 
zum gemeinsamen Essen ins Gemeindezentrum 
ein.

Außerdem:
09.45 Uhr Gottesdienst im Maria-Juchacz-Heim
10.30 Uhr Gottesdienst in der Seniorenresidenz

Dienstag, 7. Oktober 2025
Stammtisch der Nachbarschaftshilfe
19.00 Uhr, Cafe Paldino`s in Neustadt an der Aisch
Gäste und Interessierte sind herzlich willkommen.
Andacht am Abend bei Kerzenlicht mit Gesängen aus TAIZÉ
19.00 Uhr, Katholische Kirche St. Johannes
Veranstalter: Katholisches Pfarramt
Mittwoch, 8. Oktober 2025
Kino für Junggebliebene
14.00 Uhr, KinoNEA. Gezeigt wird der Film „Karli und Marie“.
Veranstalter: Seniorenrat Neustadt a.d.Aisch in Kooperation mit 
dem KinoNEA
Sitzung des Stadtrates
19.00 Uhr, Großer Sitzungssaal im Rathaus
Donnerstag, 9. Oktober 2025
Helmut Haberkamm liest: Der Baron im blauen Haus
Vom fränkischen Bauernsohn zum General im amerikanischen 
Revolutionskrieg: Haberkamm erzählt packend vom Leben 
Johann
Kalbs. Karten beim DORN und im Getränkemarkt der Brauerei 
Hofmann: 12,- € / AK 14 €.
19.30 Uhr, Bierwelt der Brauerei Hofmann
Veranstalter: Buchhandlung DORN
Freitag, 10. Oktober 2025
Runde bei Oberntief mit dem Fränkischen Albverein
Die Kurzwanderung mit 9 km Länge beginnt am Lochbrunnen, 
führt nach Oberntief zur Mittagseinkehr und anschließend 
zurück.
Der Treffpunkt ist um 09.00 Uhr in Neustadt an der Aisch am 
Parkplatz Wasenmühle. Hier werden Fahrgemeinschaften mit 
Kostenbeteiligung von Euro 2,- pro Person gebildet, oder alter-
nativ um 09.30 Uhr Parkplatz Lochbrunnen. Anmeldung bis 
08.10.2025 bei WF Robert Schütz, Tel. 0173-7300864
Samstag, 11. Oktober 2025
Runde im Steinachgrund mit dem Fränkischen Albverein
Die Tageswanderung mit einer Gesamtlänge von 17 km 
Gesamtlänge beginnt in Münchsteinach, führt über Roßbach, 
Lerchenhöchstädt, Obersteinbach, Kleinsteinach zurück nach 
Münchsteinach zur Schlusseinkehr. Der Treffpunkt ist um 08.00 
Uhr in Neustadt am Parkplatz Wasenmühle. Hier werden Fahr-
gemeinschaften mit Kostenbeteiligung gebildet oder 08.30 Uhr 
direkt in Münchsteinach. Anmeldung bis 09.10.2025 bei WF 
Urszula Bierlein, Tel. 09163/1317.
ErnteMarktPlatz
09.00-13.00 Uhr, Marktplatz
Veranstalter: Stadt Neustadt an der Aisch
Hirschkäfer, Haselmaus, Buntspecht und Mopsfledermaus 
– bekannte und unbekannte Waldbewohner
Gemeinsam erkunden wir bekannte und unbekannte Wald-
bewohner mit der Biologin Moni Nunn. Mit Tierporträts, Pirsch-
pfad
und Spurenmemory wird Naturwissen lebendig vermittelt. Ein-
tritt frei, Spenden erlaubt.

Mittwoch, 1. Oktober 2025
Lauschen und Lachen
14.30 Uhr, im Saal des Johann-Gramann-Hauses in der Ans-
bacher Straße in Neustadt an der Aisch
Veranstalter: DieDiedschi und das Lauschen und Lachen-Team
„Loslassen“ – Abend für Trauernde
mit den Klinikseelsorgerinnen Ruth Neufeld (ev) und Jutta 
Friedel (rk)
19.00-21.00 Uhr, Klinik Neustadt an der Aisch
Donnerstag, 2. Oktober 2025
Stammtisch Fränkischer Albverein
Gemütliches Beisammensein mit Präsentation von Bildern der 
letzten Wanderungen ab 18.00 Uhr im Gasthaus Scharfes Eck, 
Neustadt an der Aisch.
Jan Costin Wagner liest: Eden
Ein hochspannender Roman über eine Familie, die ihre Tochter 
verliert – und damit die familiäre Balance. Das einst glückliche 
Ehepaar erlebt, wie ihr Unglück auch politisch instrumentalisiert 
wird. Der Autor, auch Musiker, begleitet sich selbst am Flügel.
Kartenvorverkauf beim DORN: Karten 12,- € / AK 14 €.
19.30 Uhr, Ehrenhalle des Rathauses
Veranstalter: Buchhandlung DORN
Oktoberfest des SpVgg Baudenbach
19.30 Uhr, Sportheim Baudenbach
Veranstalter: SpVgg Baudenbach
Freitag, 3. Oktober
Vom Schwarzach- ins Kaisingertal mit dem Fränkischen 
Albverein
Die 12 km lange Wanderung beginnt am Bahnhof Kinding auf 
dem Panoramaweg Nr. 19, vorbei an Kalksinterterrassen ins 
Kaisingertal und nach Greding zur Schlusseinkehr. Rucksack-
verpflegung mitnehmen. Treffpunkt ist um 08.10 Uhr am Bahn-
hof in Neustadt an der Aisch, die Abfahrt um 08.26 mit RE 
10, Umstieg Nbg. Hbf 09.07 Uhr in RE1. Bitte die Fahrkarten 
selbst besorgen. WF erwartet die Gruppe am Hbf. Nbg. Sollte 
die RE 1 ausfallen, wird eine Ersatztour kurzfristig angeboten. 
Anmeldung bis Montag 29.09. wg. Busbestellung bei WF 
Stephanie Schmid, Tel. 08434/3350308 abends oder 0178-
3210972 nur am Tag der Wanderung.
„Türen auf mit der Maus“
Aktionstag im Bayerischen Landesluftbildzentrum
Kinderführungen um 11.00 Uhr, 13.00 Uhr und 15.00 Uhr.
10.00-17.00 Uhr, Landesluftbildzentrum
Veranstalter: Bayerisches Landesluftbildzentrum
Samstag, 4. Oktober 2025
Zum Wein von Ebelsbach über die Haßberge nach Zeil am 
Main mit dem Fränkischen Albverein
Diese Wanderung mit 20 km Länge führt von Ebelsbach über 
Gleisenau durch den Herrenwald, das Steinbachtal hinab und 
durch die Ziegelanger Weinberge zum Zeiler Käppele, vorbei 
am Naturfreundehaus nach Zeil zur Mittageseinkehr. Die 
Haßberge sind das nördlichste Weinanbaugebiet Frankens 
mit schönen Aussichten und 3 Anstiegen mit 400 Hm. Der 
Treffpunkt ist um 07.20 Uhr Nea Bhf., die Abfahrt um 07.36 
Uhr (Fahrkarten selbst besorgen). Anmeldung nimmt bis 
01.10.2025 WF Günter Richter, Tel. 09163/7388 entgegen.
Erster Demenz-Screeningtag
10.00-15.00 Uhr, katholisches Pfarrzentrum (Ansbacher Straße 
5, barrierefrei zugänglich)
Anmeldungen bitte bei Frau Brigitte Kriesinger unter Tel: 0176/ 
5789 5616 oder per Mail: Xbrigitte@kriesinger.de
Veranstalter: Digitales Demenzregister Bayern
Trauerspaziergang
10.00-11.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei und unverbind-
lich. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, festes 
Schuhwerk ist erforderlich. Treffpunkt ist immer am Parkplatz 
des Neustädter Waldbades. Weitere Infos finden Sie unter:
www.hospiz-nea.de oder Tel. 09161/62909.
Veranstalter: Hospiz Verein Neustadt a.d.Aisch e. V.
Heimspiel: Onlineprinters Basketball Herren 1 gegen TSV 
Unterhaching
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kehr und weiter Hersbruck r.d.P. Treffpunkt ist um 08.15 Uhr in 
Neustadt an der Aisch am Bhf., die Abfahrt um 08.26 Uhr, an 
Rupprechtstegen 09.52 Uhr. Rückfahrt ab Hersbruck 15.40 Uhr 
an Nea 16.33 Uhr. Die Fahrkarten sind selbst zu besorgen.
Anmeldung bis 16.10.2025 bei WF Winfried Zeidner, Tel. 
09164/696 od. 0171-1420116.
Heimspiel: Onlineprinters Basketball Herren 1 gegen TSV 
1861 Nördlingen
1. Regionalliga Südost Heimspiel
19.00 Uhr, Dreifachturnhalle Schulzentrum
Montag, 20. Oktober 2025
Workshop „Depression im Alter“
Es geht um das Erkennen der Krankheit und einen guten 
Umgang mit ihr. Das Angebot richtet sich an Betroffene, 
Angehörige und Interessierte.
18.00-20.30 Uhr im Evang. Gemeindezentrum, Am Schloss-
graben 1, Neustadt an der Aisch
Anmeldung ist notwendig beim Veranstalter: Sozial-
psychiatrischer Dienst der Diakonie: 09161/873571
Erkundung Dorfladen Ruck-Zuck
20.00 Uhr, neuer Dorfladen Baudenbach
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich ein-
geladen. Anmeldung: Tel. 09161/6642-0 oder über www.
bildung-beratung-bayern.de.
Veranstalter: BBV-Bildungswerk in Zusammenarbeit mit der 
BBV-Landfrauengruppe
Dienstag, 21. Oktober 2025
Blutspende-Dienst des BRK
16.00-20.30 Uhr, NeuStadtHalle am Schloss
Bitte reservieren Sie vorab einen Termin!
Mittwoch, 22. Oktober 2025
Interkulturelles Begegnungscafé
Lädt Menschen aus allen Kulturen sowie Einheimische zum 
Austausch und Mitmachen ein. Kaffee und Kuchen gibt es auf 
Spendenbasis. Zudem erwarten Sie Spiele, Gesprächstische 
und wechselnde Themen zu Kultur, Gesellschaft und Infra-
struktur.
Kinder sind willkommen.
15.00-17.00 Uhr, katholisches Pfarrzentrum Neustadt an der 
Aisch
Veranstalter: Freiwilligenzentrum „mach mit!“ der Caritas
Treffen der Briefmarkensammler
19.30 Uhr, Gasthaus Schlee
Veranstalter: Briefmarkensammeln Neustadt an der Aisch und 
Umgebung
23. bis 27. Oktober 2025
Kirchweih Diespeck
Kirchweih Dietersheim
Freitag, 24. Oktober 2025
Herbstfest der Kirchenmusik
mit dem fränkischen Kirchenkabarett „Die Hoffnung stirbt 
zuletzt“
19.00 Uhr, evangelisches Gemeindezentrum
Veranstalter: Förderkreis für Kirchenmusik
Samstag, 25. Oktober 2025
Streifzug durch Wiesen, Wald und Felder mit dem 
Fränkischen Albverein
Diese Wanderung mit 14 km Streckenlänge beginnt in Hagen-
büchach, durch das Wiesentälchen am Griebach entlang nach 
Grieshof, durch den Wald entlang der Aurach nach Neudorf. 
Über die Flur nach Zweifelsheim und Puschendorf zur Einkehr. 
Der Treffpunkt ist um 08.30 Uhr am Bahnhof in Neustadt an der 
Aisch, die Abfahrt ist um 08.51 Uhr mit S6. Die Fahrkarten bitte 
selbst besorgen. Anmeldung nimmt bis 23.10.2025 WF Martin 
Schmidt, Tel. 09104/2697 entgegen.
Blues-Legenden: Klaus Brandl und Chris Schmitt
19.30 Uhr, Bühne im Torhaus
Eintritt: 20 Euro, Vorverkauf: Bekleidungshaus Seeg 
(Bamberger Straße), Weltladen am Plärrer
Veranstalter: Kulturverein Neustadt a.d.Aisch

Anmeldung: info@keb-an.de oder 0911 20 81 11 (Ver-
anstaltungsnummer: #5025202)
14.00-16.30 Uhr, Treffpunkt am Wasserhaus im Stadtpark
Veranstalter: KEB MittenInFranken Familienbildung mit BUND 
Naturschutz
4. DieSPECKer LaufSPECKtakel
Sport- und Gemeindezentrum Diespeck
Veranstalter: Förderverein der Christusgemeinde Diespeck
Neustadt tanzt!
Die Mega Party-Nacht im Landkreis
21.00 Uhr, NeuStadtHalle am Schloss
Veranstalter: NEA Events
Sonntag, 12. Oktober 2025
Hohenzollerntag
Führung „Auf den Spuren Markgräfin Annas“ und Museums-
rallye durch die Museen im Alten Schloss – der Eintritt ist frei!
14.00 Uhr, Museen im Alten Schloss
Veranstalter: Museen im Alten Schloss
Orgelkonzert mit Dekanatskantorin Anne Barkowski aus Bad 
Windsheim
Musikalischer Streifzug durch die Jahrhunderte
19.30 Uhr, Ev. Stadtkirche
Veranstalter: Evangelische Kirchenmusik Neustadt an der 
Aisch
Dienstag, 14. Oktober 2025
Kinoabend aus der Reihe „Zuhören und Mitreden“
19.30 Uhr, KinoNEA
„Sterben ist nichts für Feiglinge – das Leben aber auch nicht“: 
Der Film „Toni und Helene“ zeigt den unterschiedlichen 
Umgang mit Leben und Sterben und regt zum Nachdenken 
und Austausch an. Eine warmherzige Komödie über Freund-
schaft und den Mut, immer wieder neu anzufangen. Das Kino 
Neustadt an der Aisch bietet hierzu eine kostenlose Platz-
reservierung vorab an (www.kino-nea.de oder telefonisch unter 
09161/ 6217280). Um eine Spende für den Hospizverein wird 
gebeten.
Veranstalter: Hospiz Verein Neustadt an der Aisch in 
Kooperation mit dem KinoNEA
Mittwoch, 15. Oktober 2025
Informationsveranstaltung zur Patientenverfügung, 	  
Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung
18.00 Uhr, Klinikcafé
Anmeldung über den Caritasverband unter 09161 8889-0 oder 
auf der Internetseite der Klinik unter www.kliniken-nea.de/
anmeldung
Veranstalter: Betreuungsverein im Caritasverband Scheinfeld 
und Neustadt a.d.Aisch - Bad Windsheim e.V. in Kooperation 
mit der Klinik Neustadt a.d.Aisch
Donnerstag, 16. Oktober 2025
Herzliche Einladung zum Seniorentreffen am Nachmittag
14.30 Uhr, katholisches Gemeindezentrum
Wir laden herzlich ein zu einem Vortrag mit Quiz über das 
Thema „Erinnerungen aus der Kindheit – Meine Erinnerung …
heute?“; Referent: Fritz Ristelhuber, Diakon i.R.. Wie immer gibt 
es im Anschluss Kaffee und Kuchen. Das Senioren-Team freut 
sich auf Sie.
Veranstalter: Kath. Pfarrzentrum Neustadt an der Aisch
Freitag, 17. Oktober 2025
Stefan Eichner
Stefan „Das Eich“ Eichner spielt Reinhard Mey 2.0
20.00 Uhr, NeuStadtHalle am Schloss
Veranstalter: Ax.T.-Veranstaltungsorganisation
18. bis 19. Oktober 2025
Kirchweih Eggensee
Kirchweih Schauerheim
Samstag, 18. Oktober 2025
Von Rupprechtstegen über die Höhen nach Hersbruck mit 
dem Fränkischen Albverein
Die 14 km lange Wanderung geht von Rupprechtstegen ent-
lang der Pegnitz über Enzendorf nach Kleedorf zur Mittagsein-
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Blutspendetermine im Landkreis

Sprechtage der Deutschen 
Rentenversicherung Nordbayern
Die Sprechtage der DRV Nordbayern finden immer an den drei 
ersten Donnerstagen im Monat statt. Der Sprechtag findet im 
Ämtergebäude der Stadt Neustadt a.d.Aisch, Würzburger Str. 
33, Erdgeschoss Zimmer 7, statt. Das Besprechungszimmer ist 
barrierefrei zu erreichen.
Öffnungszeiten: jeweils 8.30-12.00 und 13.00-15.30 Uhr (nur 
nach Terminvereinbarung!)
Terminvereinbarung: Stadt Neustadt a.d.Aisch, Ver-
sicherungsamt, 91413 Neustadt a.d.Aisch, Würzburger Str. 33, 
Zimmer 1 od. 2 Erdgeschoss, Tel.Nr. 09161/66635 od. 36.

Wir gratulieren

Ihren 85. Geburtstag feiert am Donnerstag, den 09. Oktober 
2025 Frau Erika Graf aus Dottenheim.
Ebenfalls seinen 85. Geburtstag feiert am Freitag, den 10. 
Oktober 2025 Herr Karl Otto Reichel aus Altheim.
Zu diesen Ehrentagen gratulieren wir sehr herzlich.

Aus den Kirchengemeinden

Kirchweihkonzertandacht in Dottenheim
Die Kirchengemeinde Dottenheim feiert die Kirchweih der 
Markuskirche in Dottenheim mit festlicher Bläser- und Chor-
musik und einem geistlichen Impuls.
Herzliche Einladung dazu am Sonntag, 12.10.2025 um 19.00 
Uhr
Eintritt Frei - Spenden Sind Willkommen!

Mitwirkende:
Posaunenchor Dottenheim
Leitung Paul Schemm
Klanglichter
Leitung Nicole Reich
Geistlicher Impuls
Pfarrerin Sprügel

Sonntag, 26. Oktober 2025
Märchenbilder und Zaubersprüche
Mit dem Duo Christian Mattick (Querflöte und Sprecher) und 
Mathias Huth (Klavier)
17.00 Uhr, NeuStadtHalle am Schloss
Veranstalter: Förderkreis pro musica Neustadt a. d. Aisch e. V.
Dienstag, 28. Oktober 2025
Irish Folk Festival
20.00 Uhr, NeuStadtHalle am Schloss
Veranstalter: Magnetic Music
Mittwoch, 29. Oktober 2025
KI erleben – Lösungen gemeinsam denken
Roadshow durch Franken.
14.00-18.00 Uhr, Technologietransferzentrum, Wilhelmstraße 16
Veranstalter: Mittelstand-Digital Zentrum Franken in 
Kooperation mit Technologietransferzentrum der Hochschule 
Ansbach
Sitzung des Stadtrates
19.00 Uhr, Großer Sitzungssaal im Rathaus
Freitag, 31. Oktober 2025
Reformationsfest
19.00 Uhr Gottesdienst zum Reformationsfest ev. Stadtkirche 
„Hoffnung(s)klima“ mit FourSax, Heidi Wolfsgruber und dem 
Dekanatsausschuss
Halloweenparty
20.00 Uhr, Festhalle Ipsheim
Veranstalter: FSV Ipsheim
Keine Gewähr, Änderungen vorbehalten

Alle Veranstaltungen finden Sie auf unserer Webseite:
https://neustadtundland.de/veranstaltungen

Alle Veranstaltungen finden Sie auf unserer Webseite:
https://neustadtundland.de/veranstaltungen

Oktoberfest
Sportheim Baudenbach, ab 19:30 Uhr02. Oktober

11. Oktober
DieSPECKer LaufSPECKtakel

Sport- und Gemeindezentrum, Diespeck

Kirchweih
Dietersheim23.-27. Oktober

23.-28. Oktober
Kirchweih
Diespeck

Halloweenparty
Festhalle Ipsheim, ab 20 Uhr31. Oktober

11. Oktober
Neustadt tanzt

NeuStadtHalle, Neustadt a.d.Aisch

18. /19./ 25.
Oktober

Theateraufführung “Die Kassen sind leer”
18.10.: 14 & 19:30 Uhr/ 19.10.: 19 Uhr/ 25.10.: 19:30 Uhr 

Steinachgrundhalle, Münchsteinach

Jugendveranstaltungen 
in der Kommunalen Allianz 
NeuStadt & Land

Kommunale Allianz
NeuStadt & Land www.genussradweg.de neustadtundland

SS
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Nachdem bereits im letzten Jahr das Wegpflaster entlang des 
Sportplatzes entfernt wurde, erfolgte nun dessen aufwändige 
Entsorgung. An Stelle des ehemaligen Weges musste das 
Gelände wieder angefüllt werden, wozu etliche Ladungen 
Erde verteilt wurden. Einige eingegangene Sträucher wurden 
beseitigt. Der restliche Bewuchs wurde zurückgeschnitten, es 
wurde Unkraut gejätet und Laub gefegt sowie anschließend 
sämtliches Schnittgut weggebracht. Das nicht mehr benötigte 
Bandengestell entlang der Laufbahn wurde entfernt und ent-
sorgt. Auch die Mehrzweckhalle bedurfte einer gründlichen 
Entrümpelung. Etliche längst nicht mehr benötigte Gegen-
stände wurden ausgeräumt und fanden ihren Weg in den 
Sperrmüll.

Parallel zu den Arbeiten im 
Außenbereich der Sportanlage 
ging im Inneren der Sportheims 
eine umfassende Renovierung 
vor sich. Nach der Erneuerung 
der Innenwände und der 
elektrischen Installation erfolgte 
der Einbau neuer Fenster, Ver-
legung des neuen Fußbodens 
und Streichen von Decke und 
Wänden. Anschließend konnte 
eine neue Küche eingebaut 
werden. Die Eckbänke 
erhielten eine neue Polsterung 
und neue Heizkörper wurden 
angebracht. Zu guter Letzt 
wurde der neu gestaltete Ein-

gangsbereich fertiggestellt, den nun eine Glasschiebetür vom 
Hauptraum trennt.

Eineweitere prägnante Ver-
änderung stellt die Neu-
gestaltung der Terrasse vor 
dem Sportheim dar. Diese 
wurde hauptsächlich not-
wendig, um einen behinderten-
gerechten Zugang zu schaffen. 
Zusätzlich wurde der höher 
gelegene Bereich vergrößert, 
um hier mehr funktionale 
Fläche zu schaffen.
Durch all diese Anpassungen 
ergibt sich eine enorme Auf-
wertung in der Nutzung des 
Sportheims. Nun ist der SC 
Dietersheim auch wieder 
in der Lage, bei Heim-

spielen, Turnieren oder sonstigen Veranstaltungen die Gäste 
angemessen zu bewirten und somit Einnahmen zu erzielen, 
die für die Bewältigung der Aufgaben in unserem Verein unver-
zichtbar sind.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen helfenden Händen 
dieser herausfordernden Aktion und bei allen Unterstützern, die 
ihre Geräte und Maschinen zur Verfügung gestellt haben oder 
in anderer Form bei der Umsetzung und Organisation hilfreich 
waren. Ohne Euch wäre das nicht möglich gewesen!
Darüber hinaus geht ein herzlicher Dank an alle, die die 
Renovierung finanziell erst ermöglicht haben.
Zum festlichen Abschluss der Arbeiten findet am Sonntag, den 
05.10.2025 um 14.00 Uhr eine Einweihungsfeier am Sportplatz 
statt.
Hierzu sind alle Mitglieder des SC Dietersheim sowie alle 
Bewohner der Gemeinde Dietersheim recht herzlich ein-
geladen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher sowie gute Stimmung.
Die Vorstandschaft des SC Dietersheim e.V.

Vereine und Verbände

Infotafel Dottenheim
Zur letztjährigen 1250-Jahr Feier wurde auch eine umfassende 
Dottenheimer Dorfchronik erstellt, welche es nach wie vor über 
die Gemeinde Dietersheim zu kaufen gibt.
Dabei entstand schon die Idee, die wichtigsten Ereignisse und 
prägendsten Gebäude auf einer Infotafel darzustellen. Dieses 
Vorhaben wurde nun vor einigen Wochen angegangen und 
von der Dottenheimer Chronikgruppe in die Tat umgesetzt. Die 
große Informationstafel wurde am Dienstag 09.09. durch den 
1. Bürgermeister Jürgen Meyer und dem Vorstand des Dorf-
vereines Helmut Haag im Beisein einiger Dorfbewohner feier-
lich enthüllt. Weiter wurden kleinere Tafeln am ehemaligen 
Schulhaus, am Gemeindebrunnen und am Bahnhof mit 
Informationen zu diesen Gebäuden angebracht.
Bürgermeister Meyer bedankte sich bei allen Helferinnen und 
Helfern und lobte die schnelle Umsetzung, was wieder einmal 
ein Zeichen für die aktive Dottenheimer Dorfgemeinschaft ist.
Die Maßnahme wurde durch das Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft und dem Bayerischen Staats-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Touris-
mus gefördert.

SC Dietersheim e.V.
Einladung zur Einweihung der neuen Terrasse und 
des renovierten Vereinsheims am Sportplatz
Wer in den letzten Monaten an den Samstagen an der Sport-
anlage vorbeikam, wird sicherlich die regen Tätigkeiten, die 
dort vor sich gingen, bemerkt haben. Auch Besuchern der 
Anlage selbst dürften die Veränderungen zum Positiven bereits 
aufgefallen sein.
Seit dem Frühjahr hat der SC Dietersheim mit Hilfe zahlreicher 
fleißiger Helfer in vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit zum 
einen umfangreiche Aufräumtätigkeiten auf der Sportanlage 
sowie in der Mehrzweckhalle geleistet, zum anderen wurde 
eine grundlegende Renovierung des Sportheims mit Pflege 
und Erneuerung der Außenanlagen durchgeführt.

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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Treffpunkt: Trautskirchen Rathaus
Bayernatlas-Link zum Treffpunkt: https://v.bayern.de/NpwPX 
Titel: Erntezeit in den Streuobstwiesen Trautskirchens
Gemeinsam mit Baumwart und Naturpark-Ranger wandern 
wir über die Anhöhen Trautskirchens und erfahren viel über 
die Sorten- und Artenvielfalt auf den Streuobstwiesen rund um 
Trautskirchen. Und wenn es um Streuobst geht, dürfen natür-
lich die Leckereien zum Probieren auch nicht fehlen.
Distanz: 5 km
Dauer: 3 h
Veranstaltung mit: Baumwart, Wanderwart und Bauhofleiter 
Tobias Haas
Kommune: Wörnitz
Datum: 09.10.2025
Uhrzeit: 16 Uhr
Treffpunkt: Bastenauer Straße, Badeweiher
Bayernatlas-Link zum Treffpunkt: https://v.bayern.de/T9zpq
Titel: Greifvögel hautnah
Die Greifvogelauffangstation pflegt verletzte Greifvögel, Eulen 
und Störche, um sie später wieder auszuwildern. Wir dürfen 
die verschiedenen Vögel hautnah auf dem Arm des Falkners 
erleben. So erfahren wir einiges über die Lebensweise und 
Gefährdungen dieser majestätischen Tiere und hören lustige 
Geschichten aus dem Alltag eines Falkners.
Flugshow wird es keine geben, aber nach der Veranstaltung 
dürfen Fotos mit einem Vogel auf dem eigenen Arm gemacht 
werden.
Distanz: 0 km
Dauer: 1,5 h
Veranstaltung mit: Greifvogelauffangstation Mittelfranken e.V.
Kommune: Schnelldorf
Datum: 12.10.2025
Uhrzeit: 13 Uhr
Treffpunkt: Schnelldorf Rathaus
Bayernatlas-Link zum Treffpunkt: https://v.bayern.de/P98vh
Titel: Mit dem Fahrrad rund ums Ampfrachtal – Eine 
geführte Radtour
Mit dem Rad geht es zu den kleinen und großen Sehens-
würdigkeiten im Ampfrachtal. Gut befahrbare Feld- und Wald-
wege führen aus dem Tal teilweise steil hinauf auf die Franken-
höhe. Wer dann zum Beispiel den Burggraben genauer unter 
die Lupe nehmen möchte, muss die letzten Meter zu Fuß 
zurücklegen. Doch dann geht es wieder mit dem Rad weiter 
zum nächsten sehenswerten Ort. So durchstreifen wir die 
Landschaft auf der Suche nach Interessantem und Geheim-
nisvollem. Unterwegs bieten sich schöne Ein- und Ausblicke. 
Einige Geschichten aus der Vergangenheit und der Ent-
wicklung der Region runden das Bild ab.
Distanz: 30 km
Dauer: 3 h
Veranstaltung mit: Markus Tröger
Kommune: Wettringen
Datum: 19.10.2025
Uhrzeit: 10 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz am Badeweiher Hardweiher
Bayernatlas-Link zum Treffpunkt: https://v.bayern.de/wtY8b
Titel: Mit Hund durch die Natur
Herrchen und Frauchen aufgepasst! Gemeinsam mit der 
Hundetrainerin Tanja Uhland sind wir mit unserem vierbeinigen 
besten Freund in der Natur und lernen dabei spielerisch, 
wie der Hund auch an der Leine Spaß haben kann. Bitte 
bringen Sie den eigenen Hund mit. Für die Teilnahme ist eine 
Anmeldung erforderlich, wir können leider nur begrenzt Hunde 
mitnehmen. Zusätzliche Personen müssen nicht angemeldet 
werden. Anmeldung online unter www.naturpark-frankenhoehe.
de oder via Mail info@naturpark-frankenhoehe.de.
Distanz: 4 km
Dauer: 2 h
Veranstaltung mit: Tanja Uhland
Kommune: Oberdachstetten
Datum: 25.10.2025
Uhrzeit: 09 Uhr

Gartenbauverein Dietersheim
Liebe Mitglieder,
wir haben einen Kochabend organisiert!
Unser Thema ist „Wraps and Bowls“ und findet 

am Freitag den 17.10.2025 um 18.00 Uhr im Feuerwehrhaus 
Dietersheim statt. Durch den Abend führt uns Frau Renate 
Ixmeier.
Es würde ein Unkostenbeitrag von 10€ pro Mitglied und 15€ für 
nicht Mitglieder anfallen.
Da es eine Teilnehmerbegrenzung gibt, bitten wir um 
Anmeldung bis zum 10. Oktober, entweder per E-Mail gbv.
dietersheim@gmx.de oder unter: 0172/8275714.
Vielen Dank.
Eure Vorstandschaft

Sonstiges

Bücherbus

Die Fahrbücherei des Landkreises Neustadt a. d. Aisch - Bad 
Windsheim kommt am Dienstag, den 7. Oktober 2025 und hält 
an folgenden Stationen:
Dietersheim, Schule 10.15 – 12.00 Uhr
Dottenheim, Bushaltestelle 14.45 – 15.15 Uhr
Altheim, Bushaltestelle 15.25 – 15.45 Uhr
Das Bücherbus-Team bittet darum, die Verweilzeit im 
Bücherbus so kurz wie möglich zu halten und die Medien 
so zügig wie möglich auszusuchen, damit alle Bücherbus-
Besucher in der jeweils vorgesehenen Zeitspanne Medien 
zurückgeben bzw. ausleihen können und der Fahrplan ein-
gehalten wird.

Naturpark Frankenhöhe e.V.
Zwischen Greifvögeln, Streuobst 
und Radfahren
Aktiver Oktober im Naturpark 
Frankenhöhe. Ob ein Besuch in der 
Greifvogelauffangstation, Wandern 

mit dem Hund, eine Fahrradtour rund ums Ampfrachtal 
oder selbst mit anpacken für den Erhalt des Hutewaldes - 
im Oktober ist für jeden was dabei.
Kommune: Trautskirchen
Datum: 04.10.2025
Uhrzeit: 14 Uhr



Gemeinde Dietersheim	 - 17 -	 Nr. 20/25

Motorsägenkurs Sugenheim
Das Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten Fürth-Uffen-
heim veranstaltet am 11. & 12./13. November 2025 einen 
Motorsägenlehrgang (Grundkurs Sichere Waldarbeit) in Sugen-
heim.
Der Kurs findet jeweils ganztags von 08:30 bis 16:00 Uhr 
statt. Am Dienstag wird im Feuerwehrhaus Sugenheim der 
theoretische Teil behandelt. Die praktische Schulung findet am 
Mittwoch & Donnerstag gesplittet für je eine Hälfte der Kurs-
teilnehmer im Gemeindewald Sugenheim statt. Hierzu ist eine 
persönliche Schutzausrüstung (Schnittschutzhose, Schnitt-
schutzschuhe, Helm, etc.) mitzubringen.
Die Teilnahmegebühr beläuft sich auf 60 €. Die Anmeldung 
zum Kurs ist ausschließlich online über https://www.weiter-
bildung.bayern.de möglich.
Bitte beachten Sie, dass nur Waldbesitzer & Beteiligte an 
Gemeinschaftswäldern sowie deren Angehörige teilnehmen 
können.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den zuständigen Förster 
Matthias Lunz (matthias.lunz@aelf-fu.bayern.de bzw. 	 
0160 8822184).

Treffpunkt: Fuchseck (Nördlich von Mitteldachstetten, dem 
Ullenbach folgend)
Bayernatlas-Link zum Treffpunkt: https://v.bayern.de/TbQ7W
Titel: Arbeitseinsatz: „Unter den Eichen“ - Anpacken für 
den Erhalt des Hutewaldes
Der wertvolle Lebensraum „Hutewald“ ist durch ein-
wachsende Sträucher und Bäume bedroht. Wie in den letzten 
Jahren arbeiten wir für den Erhalt dieses Schatzkästchens. 
Allerdings dies Mal an einem anderen Hutewald nördlich von 
Mitteldachstetten. Mit Scheren und Sägen pflegen wir die 
offene Struktur des Hutewaldes. Wir sorgen dafür, dass nicht 
nur die Eichen, sondern auch die dort wohnenden Tierarten 
nachfolgenden Generationen erhalten bleiben. Mitmachen 
kann jeder der Lust hat. Arbeitshandschuhe nicht vergessen!
Distanz: 0 km
Dauer: 4 h

Vo n f r e u d i g e n er e i g n i s s e n e r f a h r e n si e 
d u r c h ih r Mi t t e i l u n g s b l a t t!

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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NeuStadt und Land - Aktuelles
Öffentlicher Aufruf  zum Regionalbudget 2026

Aufruf der Kommunalen Allianz NeuStadt und Land e.V. vom 24.09.2025

Die Kommunale Allianz NeuStadt und Land e.V. ruft, unter Vorbehalt der Bewilligung durch das ALE
Mittelfranken, zur Einreichung von Förderanfragen für Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbudgets
auf. 

Unserer Kommunalen Allianz stehen bis zu 75.000€ zur Verfügung. Es können Anträge aus
Baudenbach, Diespeck, Dietersheim, Gutenstetten, Ipsheim, Münchsteinach und Neustadt a.d.Aisch
gestellt werden.  

Wer ist förderfähig?
Anträge können von Vereinen, Stiftungen, Kommunen, Privatpersonen, Kirchen, Unternehmen etc.
gestellt werden. Gefördert werden nur Kleinprojekte mit deren Durchführung noch nicht begonnen
wurde. 
Unsere Grundbedingungen für eine Förderung sind: Die Projekte werden im Gebiet der Kommunalen
Allianz NeuStadt und Land umgesetzt. Die Projekte tragen zu einem Handlungsfeld aus dem ILEK bei,
nutzen der Allgemeinheit, haben einen realistischen Zeitplan, sind auch nach der Förderung
tragfähig und haben eine mindestens neutrale Wirkung zur Demokratie. 

Wie erhalten Sie die Förderung?
Sie reichen als Träger von Kleinprojekten Ihren Antrag auf Förderung ab 29.09.2025 bis spätestens
21.11.2025 um 12 Uhr bei der für das Regionalbudget federführenden Stelle (VG Diespeck) ein. Ein
interkommunales Entscheidungsgremium wählt anhand von zuvor festgesetzten Auswahlkriterien
die Projekte, die über das Regionalbudget gefördert werden, aus. Die Projekte werden im Vergleich
zu allen in dieser Runde eingereichten Projekten bewertet. 

Die Kriterien sind folgende:
Verbesserung Orts-/ Landschaftsbild
Beitrag zur Stärkung der regionalen Identität, Kultur und Brauchtum
regionaler Bezug und Nachhaltigkeit 
bürgerschaftliches Engagement am Projekt        
öffentliches Interesse                                                                           
Öffentlichkeitsarbeit und Reichweite
Qualität des Förderantrags
Beitrag zum Klimaschutz, zur Klimaanpassung oder zum Umweltschutz
innovativer Charakter
Gesamteindruck

Es ist hilfreich neben einer ausführlichen Beschreibung auch Bilder/Skizzen o.Ä. (soweit möglich)
einzureichen. Zudem wird ein telefonischer Kontakt zur Allianzmanagerin vor der Antragstellung
empfohlen.

Nachdem die Auswahl vom Entscheidungsgremium getroffen wurde, wird ein privatrechtlicher
Vertrag geschlossen. Bis spätestens 20. September 2026 muss das Projekt abgewickelt und bis
spätestens 01. Oktober 2026 muss der Durchführungsnachweis mit allen notwendigen Unterlagen
eingegangen sein. Es besteht kein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung. Eine Übertragung an
Dritte ist ausgeschlossen. 
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NeuStadt und Land - Aktuelles

Kommunale Allianz
NeuStadt & Land neustadtundland

Wie hoch ist die Förderung?
Gefördert werden Kleinprojekte, deren förderfähige Gesamtkosten 20.000€ (brutto) nicht übersteigen. Die
tatsächlich entstandenen förderfähigen Kosten abzüglich Preisnachlässe (Skonti, Boni und Rabatte) werden mit
bis zu 80% bezuschusst, maximal jedoch 10.000€ und unter Berücksichtigung der im privatrechtlichen Vertrag
festgelegten maximalen Zuwendung. Soweit die Umsatzsteuer nach § 15 UstG als Vorsteuer abziehbar ist, gehört
sie nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben. Kleinprojekte mit einem Zuwendungsbedarf unter 500€ werden
nicht gefördert. Die Zuwendung wird als Zuschuss im Wege der Anteilfinanzierung gewährt.

Haben Sie noch offene Fragen?
Für nähere Informationen können sich Interessierte an Allianzmanagerin Theresia Pöschl in der Geschäftsstelle
der Kommunalen Allianz NeuStadt und Land e.V. wenden:
Kommunale Allianz NeuStadt und Land e.V.
c/o Stadt Neustadt an der Aisch
Marktplatz 5, 91413 Neustadt an der Aisch
T: 09161/666505 | M: theresia.poeschl@neustadtundland.de | www.neustadtundland.de 
 
Alle Formulare sind online zu finden: https://www.stmelf.bayern.de/foerderung/regionalbudget/index.html
 
Anfragen auf Förderung sind an folgende Adresse zu richten:
Verantwortliche Stelle des ILE-Zusammenschlusses: Verwaltungsgemeinschaft Diespeck
Rathausplatz 1, 91456 Diespeck

 

NeuStadt und Land - Aktuelles
Wanderung am Bier- und Klosterweg

Am 21. September nahmen rund 20 Personen an unserer
Wanderung von Gutenstetten nach Münchsteinach teil. 

Los ging es am Schaukeller am Stübacher Berg, wo
Bürgermeister Gerhard Eichner interessante Informationen zu

den fränkischen Kellern teilte.

Wir wanderten vorbei am Gutenstettener Hochwasser-Damm
und erhielten einen Blick aufs Münchsteinacher Münster. Frau

Schenke informierte beispielsweise darüber, dass das Münster
ursprünglich sogar zwei Türme hatte und wie ein Kreuz

konzipiert ist. Das Highlight ist aber die Originalbemalung, die
so in Deutschland fast nie zu finden ist. 

In Münchsteinach angekommen bekamen wir eine
interessante Führung in der Brauerei Loscher, die auch für das

Kultgetränk Club Mate bekannt ist. Nach einer Einkehr im
Brauereigasthof ging es wieder zurück nach Gutenstetten.

Wir bedanken uns bei allen Interessierten und freuen uns
bereits jetzt im nächsten Jahr wieder eine öffentliche

Allianzveranstaltung anzubieten!



Gemeinde Dietersheim	 - 20 -	 Nr. 20/25 KW 40

Wir, die LINUS WITTICH Medien KG in Marquartstein  
im Chiemgau, sind spezialisiert auf die Herausgabe  
kommunaler Amts- und  Mitteilungsblätter sowie die 
Konzeption und Erstellung verschiedenster Akzidenz-
produkte.

Mit der Betriebsstätte Druckhaus Chiemgau erweitern  
wir unser Angebot um hochmoderne Drucklösungen und 
vereinen Medienproduktion und Druck unter einem Dach.

Wir bieten:
  Unbefristeter Arbeitsvertrag
  Betriebliche Altersvorsorge
  Individuelle Weiterbildungen
  Betriebliche Gesundheitsförderung
  Gutes Arbeitsklima in teamorientierten Strukturen
  Abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Verantwortung
  Gleitende Arbeitszeiten

Bewerben Sie sich jetzt,
mit Ihren aussagestarken Bewerbungsunterlagen, Gehalts-
vorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin unter:

druckhaus@wittich-chiemgau de
Bei Rückfragen können Sie sich gerne persönlich an uns wenden

Druckhaus WITTICH KG Föhren 

Betriebsstätte Druckhaus Chiemgau
Windeckstr. 1, 83250 Marquartstein | Ulrich Kuschel

Telefon 0 86 41 - 97 81 - 20 | druckhaus@wittich-chiemgau.de

Wir suchen einen qualifizierten

Sachbearbeiter (m/w/d)

Kalkulation und Auftragswesen  
in Druck- und Medientechnik

Karriere mit Alpenpanorama?
Willkommen im Chiemgau!

Buchbinder (m/w/d)

in der Druckweiterverarbeitung

Offsetdrucker (m/w/d)

 

 

Kreisverband  

Neustadst a. d. Aisch – Bad Windsheim 

 

 
 

Wir suchen Verstärkung  
Für unsere  
Großküche     

(m/w/d) 

in Voll- und Teilzeit oder  

auf Basis geringfügiger Beschäftigung 

Nähere Informationen entnehmen Sie unserer Homepage  

www.awo-neustadt.de/Stellenangebote  

oder kontaktieren unsere Hauswirtschaftsleitung  

Frau Beate Kleebauer 
09161 / 786 - 107 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 

AWO Seniorenbetreuung Neustadt GmbH 

Hans - Böckler Str.2 

91413 Neustadt an der Aisch 

oder per Mail: 

bewerbung@awo-neustadt.de 

JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online

© Dmitry Koksharov  - stock.adobe.com

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

	 Arbeit, Ausbildungsplatz  
oder Minijob – alles in  
einem Portal!

 Mobil optimierte Job-Ansicht –  
überall abrufbar, auch unterwegs!

		Doppelte Erfolgschancen  
durch print & net-Kombination

 Einfacher und schneller Bewerbungsprozess

 Bessere Organisationsmöglichkeiten  
dank digitalisierter Bewerbungsunterlagen

JOBS 
IN DEINER 
REGION

Hamburg

Berlin

Magdeburg

Köln

München

Stuttgart

Frankfurt 
am Main

Bremen

Hannover

Dortmund
Leipzig

Nürnberg

Dresden

Jetzt mit interaktiver Karte!



Gemeinde Dietersheim	 - 21 -	 Nr. 20/25 KW 40

����������������������

��������������������������������������������

��������������������
������
	�������������������
���������
��������	������������������������������
������������
�����������
�������������
������������������������
������������������������������������������������
���������� ���������������������­����������� ����
������������������������
 �����������������������
�����������	����������
������������������������������
����­����� ���������������������������
� ��
����������������������������������
����������
��
�����
������
���
�����
�

����������������
����������
	��
���������
���
 ����������

���

�������
���
��
���­���
�����

������
	��
�����
���
�����������
���


�����
����
������

������
	�������
�
�����
�������
����
����
��������
�������������������������

������
fernab der Ferienzeit!
��������������������������������������������

����������
���������
��������	������������������������������

������������
fernab der Ferienzeit!fernab der Ferienzeit!
������

fernab der Ferienzeit!
������

���������������

� � ���� ���� ��������
�� �

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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Ihr Verkaufsinnendienst 

Corinna Umlandt-Haverich
Tel.: 09191 723265

Fax. 09191 723242 
c.umlandt@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Valeria Geistbeck
Mobil: 0171 1487485

v.geistbeck@wittich-forchheim.de

Wir sind für Sie da...

  

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

SUCHE MOTORRAD/MOPED

MOFA/QUAD!!! FAHRBEREIT

ODER DEFEKT - BITTE ALLES

ANBIETEN! TEL: 015201763852

Hier finden Sie 
„Kleines“:
kleinanzeigen-regional

Senden Sie alles an: 
LINUS WITTICH Medien KG, Kleinanzeigen - Postfach 223, 

91292 Forchheim, Fax 09191 7232-30 oder online unter: 
anzeigen.wittich.de oder anzeigen@wittich-forchheim.de

Gehen Sie gleich auf anzeigen.wittich.de, wählen Ihren Ort aus 
und geben Sie Ihre Kleinanzeige dort online auf.
Oder füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es an uns.

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie beim Ausfüllen der Felder, dass hinter jedem 
Wort, jeder Zahl, jedem Satzzeichen ein Kästchen als Zwischenraum frei bleibt.

Anzeige mit Rahmen. 
Der Rahmen kostet 5,- € zusätzlich.

Chiffre: Achtung! Für die Zusendung der Zuschriften
fällt eine einmalige Gebühr von 10,- € an.

Bitte geben Sie Ihre genaue Anschrift an.

PLZ / Ort

Straße / Hausnummer

Name / Vorname

Wünschen Sie Bankeinzug, geben Sie Ihre Bankverbindung an 
oder legen Sie Ihrer Bestellung Bargeld bei.

Bankeinzug Bargeld liegt bei
SEPA-Lastschrift-Mandat Gläubiger-ID: DE1302600000116620
Ich/Wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem Auf-
trag resultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/unser 
Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann/
wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstiut vereinbarten Bedingungen.

Datum Unterschrift

schon ab 
5,- €

Ihre neue private Kleinanzeige

Bis hierher für 5,- € inkl. MwSt.

Bis hierher für 10,- € inkl. MwSt.

IBAN DE

5-Zimmer-Wohnung in Musterhau-
sen zu vermieten. 90 qm, Zentral- 
heizung, Balkon, Dachterrasse, Kel-
lerabteil. Einbauküche mit E-Gerä-
ten vorhanden. Garten, Garage und 
kleine Werkstatt. Miete 5,- EUR/qm, 
zzgl. NK. Tel. 01234/567890

*Muster mit 225 Zeichen und Zusatzoption „Rahmen“.

Bitte beachten: NICHT für Geschäftsanzeigen/Familienanzeigen (Danksagungen, Grüße usw.)

Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des Auftrages verwendet und gem. den ge-
setzlichen Vorschriften gespeichert. Ihre Anzeige ist auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem 
Online-Portal zu finden.
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Über 50 E-Paper- 
Reisemagazine  
warten darauf, kostenlos  
heruntergeladen zu werden.  
 

Für über 50 Regionen gibt es jeweils ein eigenes  
E-Paper-Reisemagazin. Die folgenden Regionen können 
Sie mit Treffpunkt Deutschland entdecken: 
 

Aichach, Amberg, Ansbach, Aschaffenburg, Augsburg, Bad Kissingen, Bad 
Neustadt a.d.Saale, Bad Staffelstein, Bad Tölz, Bad Windsheim, Bad Wöris-
hofen, Bamberg, Bayreuth, Cham, Coburg, Dachau, Dillingen a.d.Donau, 
Eichstätt,  Erding, Erlangen, Forchheim, Fürth, Füssen, Grafenau, Günzburg, 
Haßfurt, Hof, Karlstadt, Kelheim, Kempten, Kitzingen, Kronach, Kulmbach, 
Landsberg am Lech, Lindau (Bodensee), Miltenberg, München, Neu-Ulm, 
Neuburg a.d.Donau, Neumarkt i.d.OPf., Nürnberg, Oettingen, Regensburg, 
Rosenheim, Roth, Schwandorf, Schweinfurt, Straubing, Tirschenreuth, Traun-
stein, Weiden, Weißenburg, Wunsiedel und Würzburg.

QR-Code scannen und mit unseren Reisemagazinen 
Deutschland entdecken!  
www.TreffpunktDeutschland.de/willkommen

* Einfach unten den QR-Code scannen oder auf  
www.TreffpunktDeutschland.de/willkommen gehen.  
Gewünschtes Reisemagazin auswählen und bestellen. 
Es fallen lediglich Versandkosten an.  
Solange der Vorrat reicht – also schnell sein!

Unsere 13 gedruckten Reisemagazine 
liegen zur kostenlosen Mitnahme in vielen 
Tourismusbüros und Übernachtungsbe-
trieben der vorgestellten Landkreise aus.

Gerne schicken wir Ihnen  
die einzelnen kostenlosen  
Reisemagazine per Post  
nach Hause.*

Entdecke mit TreffpunktDeutschland deine Heimat neu.

LINUS WITTICH PRÄSENTIERT

UND WASMACHENWIR ALS NÄCHSTES?

In unserer Reisemagazin-Reihe „WILLKOMMEN IN DER REGION …“ stellen wir Ihnen jeweils 
einen bayerischen Landkreis sowie die angrenzenden Landkreise vor. So erhalten Sie touris-
tische Informationen über einen Umkreis von ca. 50 km. Tausende Tipps zu Regionen, Orten, 
Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen warten darauf, von Ihnen neu entdeckt zu werden.

GLEICHBESTELLEN

13 KOSTENLOSE 
REISEMAGAZINE

NEU:
HERBST WINTER2025/26

Jetzt mit Spezial: 
WEIHNACHTSMÄRKTE  

IN BAYERN
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Unser Medienpartner Mit freundlicher Unterstützung von

Die branchenüber-
greifende Messe für 
qualifizierte, motivierte, 
Arbeitssuchende, Wech-
selwillige und Querein-
steiger – vom Hilfsarbei-
ter bis zur Fach- und  
Führungskraft in Voll- 
und Teilzeit.

Forchheimer Str. 15, 96050 Bamberg
Öffnungszeiten: Sa & So 10-18 Uhr

11.-12.10.2025
Bamberg

www.jobmesse-franken.de

Hotline: 
0951 / 180 70 500

Ein Projekt der
MTB Messeteam Bamberg GmbH

JETZT ALS AUSSTELLER BEWERBEN!

Jobmesse Franken

WINTERGARTEN

GLASHAUS

■ BALKONGELÄNDER
■ HAUSTÜRÜBERDACHUNGEN
■ TERRASSENDÄCHER
■ CARPORTS ■ MARKISEN
■ ZÄUNE UND TORE
■ WINTERGARTEN■ GLASHAUS

91448
EMSKIRCHEN
WALDSTR. 15
TELEFON
09104 575
www.
speer-info.de

Fordern Sie
unseren Prospekt an
oder besuchen Sie
unsere Ausstellung.
Wir beraten Sie
gerne.

bautenschutz katz

Feuchte Mauern?
Wasser im Keller? 
Schimmelpilz im Wohnraum?

· Mauertrockenlegung (Säge-, Chromstahl-, Injektionstechnik)

· Kellersanierung (auch ohne Aufgraben/Erdarbeiten)

· Wasser im Keller, Tiefgarage, Schacht
· Hausschwamm und Schimmelpilz
· Risse im Mauerwerk
· Baugrund verbessern / verfestigen

bautenschutz katz GmbH  
Tel. (0 91 22) 79 88-0

Ringstr. 51 · 91126 Rednitzhembach · www.bjk24.de

Für eine kostenfreie 

Ortsbesichtigung  

mit Angebot  

am besten gleich anrufen.

ERFAHRUNG

SA
CHVERSTAND

über

4400 Jahre


